
Satzung 
 

1. Satzung zur Änderung der Hundesteuersatzung 
 
 
Aufgrund des Art. 3 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes erläßt die Gemeinde Weil 
folgende Satzung: 
 
 

§ 1 
Änderung der Satzung 

 
 
(1)  § 5 Satz 1 soll lauten: 
 

§ 5 
Steuermaßstab und Steuersatz 

 
Die Steuer beträgt: 
  
 
für den ersten Hund     =  31,00  € 
für den zweiten Hund   =  62,00  € 
für jeden weiteren Hund erhöht sich die Steuer um jeweils     =  31,00  € 
 
 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am  01. Januar 2002 in Kraft. 
 
Weil, 09. August 2001 
Gemeinde Weil 
 
 
Josef Schmelcher  
Erster Bürgermeister 
 
 
Bekanntmachungsvermerk: 
Die Satzung wurde am 27. 09. 2001 in der Gemeinde Weil zur Einsichtnahme ausgelegt. 
Hierauf wurde durch Anschlag an allen Amtstafeln hingewiesen. 
Die Anschläge wurden am 27.09.2001 angeheftet und am 12.10.2001 wieder abgenommen. 

 
 
Weil, den 17.10.2001 
Gemeinde Weil 
 
 
Josef Schmelcher 
Erster Bürgermeister 

 












